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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2009-04-01. 

Daneben gilt DIN 33941-1:1996-02 noch bis 2009-09-30. 

Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes (GPSG). 

Dieses Dokument (DIN 33941-1:2009) wurde vom Arbeitsausschuss NA 112-01-02 AA „Turngeräte, Matten 
und Spielfeldgeräte“ im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerät (NASport) im DIN erarbeitet. 

Sofern die Norm vom Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte ermittelt und im 
Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist, wird bei Schiedsrichterstühlen, die nach dieser Norm hergestellt 
werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit genügen. 

Sie dürfen unter den in § 7 GPSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem Hersteller 
zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 33941-1:1996-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Anwendungsbereich wurde konkretisiert; 

b) die Anforderungen an die Konstruktion und Ausführung wurden erweitert; 

c) das Bild  1 „Beispiel für einen Schiedsrichterstuhl für Volleyball“ wurde aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 33941-1: 1996-02 


